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I. Einleitung 

In einem Entscheid vom 20. März 1998 hat die I. Zivilabteilung des Bundes­
gerichts1 einen Mietrechtsfall entschieden, in dem zu beurteilen war, ob eine 
ausgesprochene Kündigung gültig oder ungültig sei. Die Beantwortung dieser 
Frage hing davon ab, ob die auf Montag, den 2. Juni 1997 festgesetzte Zah­
lungsfrist durch die am Freitag, den 30. Mai 1997 vorgenommene Einzahlung 
am Postschalter gewahrt wurde. Die Gutschrift des rückständigen Mietbetra­
ges erfolgte auf dem Klientenkonto des Rechtsvertreters der Vermieter erst 
am Dienstag, den 3. Juni 1997. Das Bundesgericht hat die ausgesprochene 
Kündigung wegen verspäteter Zahlung des Mietzinses nicht geschützt. 

Die Konstellation, über die das Bundesgericht zu befinden hatte, ist nicht 
neu. Schon im Jahre 1920 hat das Deutsche Reichsgericht einen praktisch 
gleich gelagerten Fall ganz im Sinne des Bundesgerichts entschieden2. In bei­
den Urteilen wird die Mietpartei in ihrer Auffassung bestätigt, dass die Zah­
lung rechtzeitig erfolgt sei. Dieses Resultat wird weithin Zustimmung finden 

1 BGE 124 III 145. 
2 RGZ 99 257. 258. 
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und wäre gewiss kein Grund, sich mit dem Urteil näher auseinander zu setzen. 
Anlass dazu geben jedoch die Erwägungen des Bundesgerichts, die es zur Be­
gründung des Resultats anstellt. 

Problematisch erscheint mir zum einen die vom Bundesgericht verwendete 
Terminologie, zum anderen aber - und dies ist weitaus gewichtiger - die dog­
matische Konzeption der Erfüllung von Geldschulden. Dass eine Erörterung 
erforderlich ist, ergibt sich schon aus dem Umstand, dass das Urteil verschie­
dentlich als grundlegende Änderung der Rechtsprechung verstanden worden 
ist.3 Sollte dieses Bundesgerichtsurteil tatsächlich eine Rechtsprechungsände­
rung begründen, so läge eine neue Konzeption der Erfüllung von Geldschul­
den und darüber hinaus vielleicht sogar eine Neudefinition des Erfüllungsbe­
griffes vor. Schon das rechtfertigt eine nähere Analyse der Entscheidungs­
gründe. 

Sie ist zudem deshalb geboten, weil das Recht des bargeldlosen Zahlungs­
verkehrs sich in permanenter Bewegung befindet und ständig neue Varianten 
hinzukommen - wie sie etwa in dem Referat von DIETZI4 aufgezeigt worden 
sind. Gerade deshalb ist eine Art Standortbestimmung erforderlich, die aber 
auch ungeachtet der Entscheidung des Bundesgerichts deshalb notwendig wä­
re, weil die im Beitrag von SCHIMANSKY5 dargestellte EU-Richtlinie und deren 
Umsetzung in das Recht der Mitgliedsländer im internationalen Umfeld zu 
grundlegenden Veränderungen des Zahlungsverkehrs durch Überweisungen 
geführt haben. 

IL Grundlagen 

A. Bemerkungen zur Terminologie 

Das Bundesgericht spricht im Entscheid mehrfach davon, dass «in der Zustel­
lung eines Post-Einzahlungsscheines [...] regelmässig die Bezeichnung der 
Post als Zahlstelle» liege6. Der Begriff der Zahlstelle entstammt nicht dem Ge­
setz, sondern einem in Literatur und Rechtsprechung häufig verwendeten 
Sprachgebrauch. Dieser geht allem Anschein nach auf VON TUHR7 zurück, der 
darlegt, dass es sich dabei um die Verdeutschung eines gemeinrechtlichen Be­
griffes8 handelt und diese Konzeption folgendermassen beschreibt: Es handelt 

3 KOLLER THOMAS, Die Tücken des Mietrechts im Zahlungsverzug des Wohn- oder Ge­
schäftsraummieters, S. 25 ff.: GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, Schweizerisches Obligationen­
recht, N 2361. 

4 Vgl. dazu den Beitrag von DIETZI in diesem Band. 
5 Vgl. dazu den Beitrag von SCHIMANSKY in diesem Band. 
* BGE 124 III 145. Leitsatz und S. 147. 
7 VON TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil OR II. S. 17 ff. 
8 Zum gemeinrechtlichen Hintergrund WINDSCHEID BERNHARD. Lehrbuch des Pandektenrechts, 

9. Aufl.. § 342. insbesondere Anmerkung 34. 
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sich um eine «zwischen Gläubiger und Schuldner im Vertrag (oder nachträg­
lich) getroffene Verabredung, nach welcher der Schuldner die Befugnis hat, 
sich durch Leistung an einen Dritten von seiner Schuld zu befreien. Dieser 
Dritte, der die Leistung nicht verlangen, sondern nur mit befreiender Wirkung 
für den Schuldner entgegennehmen kann, hiess im gemeinen Recht solutionis 
causa adiectus und kann, da es sich in der Regel um eine Bank handelt, mit 
dem deutschen, kürzeren Ausdruck Zahlstelle bezeichnet werden. Die Zahl­
stelle ist aus demselben Grunde wie der Anweisungsempfänger nicht als Ver­
treter des Gläubigers zu betrachten: weil sie die Leistung im eigenen Namen 
(und nur für Rechnung des Gläubigers) entgegennimmt und sich um deren 
causa nicht kümmert»9. Es liegt auf der Hand, dass in der Zusendung eines 
Einzahlungsscheines prinzipiell nicht eine Ermächtigung zur Entgegennahme 
der Leistung in eigenem Namen mit schuldtilgender Wirkung gesehen werden 
kann. Dies gilt umsomehr, wenn - wie im vorliegenden Fall - ein Einzahlungs­
schein für das Postscheckkonto der Bank beigelegt wurde, bei der das Klien­
tenkonto des Rechtsvertreters der Kläger geführt wurde. 

Es spricht sehr vieles dafür, dass das Bundesgericht den Begriff der Zahl­
stelle auch nicht in dem von VON TUHR definierten Sinne, sondern im Sinne ei­
ner Breviloquenz gebraucht hat, die besagen soll, dass die Einzahlung bei der 
angegebenen Stelle als fristwahrend anzusehen ist. Dies ergibt sich aus der Ar­
gumentation des Bundesgerichts, auf die im Folgenden einzugehen ist. 

B. Die Sachfrage 

Das Bundesgericht nimmt an, dass die Beklagten «nach dem Vertrauens­
grundsatz [...] die Einzahlung am Postschalter als die entscheidende, innerhalb 
der Zahlungsfrist vorzunehmende Zahlungshandlung»10 ansehen durften. 
Dies entspreche, so führt das Bundesgericht weiter aus, der heute herrschen­
den Verkehrsauffassung. Diese Aussage, auf die später näher einzugehen ist, 
wäre als solche nicht zuletzt aus dem das Mietrecht dominierenden Schutzge­
danken diskutabel und Hesse sich - wie bereits angedeutet - auch plausibel be­
gründen. Das Bundesgericht hat nun freilich nicht eine solche fallbezogene 
Begründung hinzugefügt, sondern ist weit darüber hinausgegangen, indem es 
sagt: «[...] wird mit der Zusendung eines Einzahlungsscheines die Einzahlung 
auf ein Postscheckkonto als Zahlungsart angeboten, so erfüllt der Schuldner 
seine Bringschuld, wenn er den geschuldeten Betrag zum Postschalter bringt 
und dort auf das angegebene Konto einzahlt»1'. Dieser Satz, den das Bundes-

" VON TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil OR II. S. 20 
i" BGE 124 III 145. Zitats . 147. 
" BGE 124 III U.S.ZitatS. 148. 
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gericht auf HIGI12 abstützt, ist in der Literatur so verstanden worden, «dass der 
massgebende Erfüllungszeitpunkt derjenige der Einzahlung am Postschalter 
sei»13 und dass damit der frühere Standpunkt des Bundesgerichts, wonach erst 
mit Gutschrift auf das Gläubigerkonto14 erfüllt ist, aufgegeben worden sei15. 
Träfe dies zu, so läge eine grundsätzliche Neuorientierung der Rechtspre­
chung zur Erfüllung von Geldschulden und darüber hinaus zur Erfüllung von 
Schuldverpflichtungen überhaupt vor: Dass und warum das nicht so sein darf, 
bedarf eingehender Begründung; diese setzt im Sinne einer Bestandesaufnah­
me voraus, einige der massgeblichen Grundbegriffe zu diskutieren. 

III. Die Geldschuld und ihre Erfüllung 

A. Der Begriff der Geldschuld 

Der Begriff der Geldschuld ist nach wie vor heftig umstritten. Dabei sind drei 
Aspekte zu unterscheiden. Zunächst ist fraglich, was eigentlich Geld ist; hier­
zu gibt es ökonomisch-juristische und soziologische Begriffsbildungen, ohne 
dass man von einer wirklichen Klärung der Frage sprechen könnte. Dies ist für 
Juristen deshalb besonders bedeutsam, weil Geld der häufigste Leistungsin­
halt von Schuldverhältnissen ist. Infolgedessen hat die Rechtswissenschaft 
versucht, im Sinne von Arbeitsbegriffen zu klären, wie man die Geldschuld 
umschreiben kann. Heute dominierend sind Definitionen, wie sie etwa von 
LARENZ16 und SCHMIDT17 entwickelt worden sind. Danach ist eine Geldforde­
rung auf die Verschaffung des durch den Nennbetrag der Forderung oder 
durch einen Geldwert ausgedrückten unkörperlichen Vermögenswert gerich­
tet. Darin kommt die Wertmesser- und Wertträgerfunktion des Geldes zum 
Ausdruck. Es ist demzufolge nicht Geld oder der Geldbetrag geschuldet, son-

12 HIGI, Zürcher Kommentar, N 41 zu Art. 257d OR: «Beim üblichen Fall der Geldschulden ist zu 
beachten, dass regelmässig eine Bringschuld vorliegt. Die Zahlungsfrist bei Geldschulden ist 
daher in der Regel dann gewahrt, wenn der gesamte Ausstand am letzten Tag der Frist beim 
Vermieter oder bei der von ihm bezeichneten Hilfsperson Post/Bank eingetroffen ist». In die­
sem Zitat steht aber kein Wort einer Erfüllungswirkung bei Einzahlung am Postschalter, es 
wird nur festgehalten, dass dadurch die Frist gewahrt sei. 

13 GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, Schweizerisches Obligationenrecht. N 2361. 
14 Vgl. dazu BGE 119 II 232 und dessen Besprechung Ziff. V C/l hiernach. 
15 KOLLER THOMAS, Die Tücken des Mietrechts im Zahlungsverzug des Wohn- oder Geschäfts­

raummieters, S. 25; GUHL/KOLLER, Das Schweizerische Obligationenrecht, § 29 N 8. sehen die­
sen Entscheid als Ausnahme, die durch die Zusendung eines Einzahlungsscheines begründet 
wird. Die Zahlung am Postschalter wird demnach in diesen Fällen der Barzahlung gleichge­
stellt. Da die Verkehrsanschauung ohnehin die Post als Zahlstelle des Gläubigers und als des­
sen Hilfsperson sieht, sollte nach dieser Auffassung daher generell auf die Einzahlung am Post­
schalter abgestellt werden. 

16 LARENZ KARL. Lehrbuch des Schuldrechts. Band I. S. 167. 
17 SCHMIDT KARSTEN, in Staudinger, Kommentar zum BGB, Vorbem. zu § 244, C2. 
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dem der Vermögenswert. Diesen Vermögenswert muss der Schuldner dem 
Gläubiger verschaffen. 

Infolgedessen hat sich die Frage aufgedrängt, ob Geldschulden als Gat­
tungsschulden zu qualifizieren seien. Die Gattungsschuld ist im Schweizeri­
schen Recht in zwei Normen umschrieben. Art. 71 OR besagt, dass bei Ver­
einbarung einer Gattungsschuld die Sache nicht unter mittlerer Art und Güte 
sein darf - diese Vorschrift gibt für Geldschulden naheliegenderweise keinen 
Sinn. Art. 185 Abs. 2 OR regelt für das Kaufrecht den Gefahrenübergang bei 
Gattungssachen, wonach Nutzen und Gefahr mit der Aussonderung überge­
hen. Es ist aber davon auszugehen, dass Art. 185 Abs. 2 OR keine allgemeine 
Regel für Gattungsschulden enthält, sondern ausschliesslich die Konkretisie­
rung im Kaufrecht regelt.18 Das scheint für Geld selbstverständlich, eine Kon­
zentrationswirkung bei Aussonderung und Bereitstellung des Geldes kann es 
nicht geben. 

Es zeigt sich also, dass Geld nicht grundsätzlich als Gattungsschuld zu qua­
lifizieren ist. Trotzdem lassen sich die Grundgedanken der Gattungsschuld 
wesentlich besser auf Geldschulden übertragen als die Vorschriften über die 
Stückschuld. Aus diesem Grund werden Geldschulden auch als Sonderform 
von Gattungsschulden bezeichnet.19 

Geldschulden können aber auch eine echte Gattungsschuld sein, nämlich 
immer dann, wenn eine Geldsortenschuld vorliegt. Das ist der Fall, wenn der 
Schuldner dem Gläubiger Bezahlung in einer bestimmten Geldsorte ver­
spricht, die Münzen oder Noten müssen dementsprechend eine bestimmte 
Sachqualität aufweisen.20 Ist diese Geldsorte als alleinige Form der Erfüllung 
ausbedungen worden, liegt eine exklusive oder effektive Geldsortenschuld 
vor. Dazu existiert ein wunderbares historisches Beispiel, welches bei SAVI-
GNY21 aufgeführt ist: 

Zur Zeit von Kaiser Karl V wurde eine sehr alte Schuldverschreibung eingeklagt, 
die auf 20 000 Schlickentaler gestellt war. [Schlickentaler sind Taler, die die Grafen 
Schlick geprägt haben.] Solche Taler waren aber nicht mehr zu finden und konnten 

'» Vgl. dazu das Beispiel von SCHWENZER INGEBORG, Schweizerisches Obligationenrecht, N 8.11: 
Wenn ein Hotelier, der für einen Gast ein Zimmer reserviert hat und ihn im Computer einbucht 
und nun gerade in diesem Zimmer am Abend vorher ein Zimmerbrand ausbricht, kann der Ho­
telier dem Gast am nächsten Tag nicht sagen, dieses Zimmer war für Sie konkretisiert, leider 
ist es untergegangen, die Erfüllung des Vertrages ist nun unmöglich. Er muss ein anderes Zim­
mer zur Verfügung stellen. Daraus wird gefolgert, dass die Norm über die Gattungsschuld nur 
für den Warenkauf gilt, soweit man sie aus Art. 185 OR überhaupt ableiten kann. 

" BUCHER EUGEN. Schweizerisches Obligationenrecht, S. 104. 
» GERNHUBER JOACHIM. Die Erfüllung und ihre Surrogate, S. 200. 
; l F. C. VON SAVIGNV. Das Obligationenrecht als Theil des heutigen Römischen Rechts, 2 Bde., Ber­

lin 1851-53. Band I. S. 467 (Sperrung im Original). Savigny bezieht sich auf einen Bericht bei 
LEVSER (Speculum iuris 529 med. 21) und weist zu Recht daraufhin, dass die Schilderung wohl 
kaum mit den historischen Gegebenheiten vereinbar ist. 
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auch nicht mehr neu entstehen, weil die Grafen von Schlick ihr Münzrecht an die 
Krone Böhmens übertragen hatten. Der arg bedrängte Schuldner wandte sich an 
den Kaiser, welcher die Sache dadurch zum Ausgang brachte, dass er dem Grafen 
von Schlick erlaubte, ihr Münzrecht noch einmal auszuüben und dadurch 20 000 Ta­
ler entstehen zu lassen. 

Dieser fast schon klassisch anmutende Fall zeigt, dass Gattungen sich er­
schöpfen, untergehen und neu geschaffen werden können. Bei der alltäglichen 
Geldschuld, der so genannten Geldzahlungsschuld22 sind aber gerade nicht 
bestimmte Münzen und auch nicht Münzen einer bestimmten Gattung ge­
schuldet, sondern Zahlung der Schuld mit einem entsprechenden Wertträger. 
Es wird deshalb davon auszugehen sein, dass die Geldzahlungsschuld eine ei­
gene und eigenartige Schuldform darstellt, auf welche die allgemeinen Regeln 
je nach Situation anzuwenden sind, sofern keine Speziairegeln aufgestellt wur­
den. Eine solche Spezialregelung enthält das Obligationenrecht für den Erfül­
lungsort von Geldschulden in Art. 74 OR. Ehe darauf jedoch näher eingegan­
gen wird, ist der Begriff der Erfüllung selbst einer genaueren Betrachtung zu 
unterziehen. 

B. Die Erfüllung einer Obligation 

1. Leistungshandlung und Leistungserfolg 

Das Obligationenrecht kennt keine Definition der Erfüllung, Art. 74 OR be­
schreibt nur den Erfüllungsort und Art. 114 OR die Erfüllungswirkung: 
«Geht eine Forderung infolge ihrer Erfüllung oder auf andere Weise unter 
...... Daraus kann geschlossen werden, dass die Forderung auf die Leistung 
durch die Erfüllung ihren Zweck erreicht hat und erlischt. In der Lehre wird 
die Erfüllung meist wie folgt umschrieben: «Erfüllung ist Bewirken der ge­
schuldeten Leistung». Was nun die geschuldete Leistung ist, hängt vom jewei­
ligen Vertrag und vom Inhalt der Obligation ab. Der französischen Doktrin 
folgend werden dabei die Schuldpflichten von manchen Autoren23 in «Obliga­
tion de moyens» und «Obligation de resultat» unterteilt. Es gibt demnach 
Schuldpflichten, die einzig in einer Handlung bestehen, andere dagegen sind 
auf die Erreichung eines Erfolges gerichtet. Grundlegend für das Verständnis 
dieser verschiedenen Kategorien ist die Unterscheidung zwischen Leistungs­
handlung und Leistungserfolg, die vor allem WIEACKER in massgeblicher Weise 

22 GERNHUBER JOACHIM. Die Erfüllung und ihre Surrogate. S. 201. 
21 WERRO FRANZ, La distinction entre 1'obligation de resultat et l'obligation de moyens. une nou-

velle approche de la repartition du fardeau de la preuve de la faute dans la responsabilite con-
tractuelle, S. 255 ff.; vgl. dazu auch WIEGAND WOLFGANG. Urteilsbesprechung BGE 124 III 145. 
in ZBJV S. 565 f. 
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herausgebildet hat.24 Die Leistungshandlung besteht in der Ausübung derje­
nigen Tätigkeiten, zu deren Erbringung der Schuldner sich verpflichtet hat. 
Handelt es sich um einen Schuldvertrag, in dem der Schuldner ausschliesslich 
die Verpflichtung zum Tätigwerden übernommen hat, ist mit dieser Tätigkeit 
auch die Verpflichtung des Schuldners erfüllt. 

Bei erfolgsbezogenen Schuldpflichten ist dagegen scharf zwischen Leis­
tungshandlung und Leistungserfolg zu unterscheiden. Auch wenn der Schuld­
ner die Leistungshandlung erbracht hat, ist seine Verpflichtung noch nicht 
erfüllt. Die Erfüllung tritt vielmehr erst ein, «wenn ein vom Gläubiger erwar­
tetes und bestimmt umschriebenes Ergebnis der Leistungshandlung verwirk­
licht wird [...J»25. Oder mit anderen Worten: «Der Schuldner wird also nicht 
schon durch die Vornahme der Leistungshandlung befreit, sondern erst dann, 
wenn der durch die einklagbare Pflicht konkretisierte Erfolg eintritt».26 Dabei 
ist die Unterscheidung in Hol-, Bring-, oder Schickschuld ohne Relevanz. Für 
die Erfüllung kommt es allein darauf an, dass der versprochene Erfolg bewirkt 
wird. 

2. Erfüllungsort 

Die Frage des Erfüllungsortes wiederum betrifft nur die Frage, wo der Schuld­
ner seine Leistungshandlung vorzunehmen hat, nicht aber, wo der Leistungs­
erfolg eintritt. Die Hauptbedeutung des Erfüllungsorts liegt darin, dass der 
Schuldner nur an jenem Ort erfüllen kann - bietet er seine Leistung andern­
orts an, so hat er nicht richtig angeboten und kommt in Schuldnerverzug.27 

Diese Frage ist in Art. 74 OR geregelt.28 An diesem Ort ist die Leistungshand­
lung zu erbringen. Es ist dies bei der Holschuld die Bereitstellung des Gegen­
standes und Herausgabe der Sache an den Gläubiger. Bei der Schickschuld die 
Aufgabe zur Versendung auf Kosten und Gefahr des Gläubigers und bei der 
Bringschuld die Bereitstellung an dessen Domizil, wobei das Bringen Teil der 
Erfüllungshandlung ist. Infolgedessen ist der Erfüllungsort bei der Hol- und 
Schickschuld der Wohnsitz des Schuldners, bei der Bringschuld dagegen der 
Wohnsitz des Gläubigers. 

; J WIEACKER FRANZ. Leistungshandlung und Leistungserfolg im bürgerlichen Schuldrecht, 
S. 783 ff. 

25 MERZ HANS. Schweizerisches Privatrecht VI/1. S. 121. 
26 WEBER ROLF H.. Berner Kommentar zum Obligationenrecht, Einleitung zu Art. 68-96. N 23. 
27 Weiter Einflüsse des Erfüllungsortes vgl. SCHRANER MARIUS. Zürcher Kommentar zum Obliga­

tionenrecht. Vle. Art. 74 N 6 ff. 
:* Diese Norm findet aber nur Anwendung, wenn nicht aufgrund Parteivereinbarung, gesetzliche 

Sonderbestimmungen oder der Natur der Sache der Erfüllungsort bestimmt wird. Beispiels­
weise wird im Betreibungsverfahren aus einer Bringschuld eine Holschuld (Art. 12 SchKG) 
und die Präsentationsklausel bei einem Wertpapier lässt die Geldschuld zu einer Holschuld 
werden, da der Schuldner nur bei Vorweisung des Papiers leisten muss. 
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3. Die Geldschuld als Bringschuld 

Das Obligationenrecht bezeichnet die Geldschuld in Art. 74 OR als eine 
Bringschuld. Bei Bringschulden muss der Schuldner die Leistung am Wohnort 
oder am Geschäftssitz des Gläubigers erbringen. Demzufolge muss der 
Schuldner die Transport- bzw. Überweisungskosten tragen. Die Erfüllung tritt 
erst dann ein, wenn dem Gläubiger die Leistung tatsächlich zugekommen ist. 
Daraus ergeben sich eine Reihe von Konsequenzen, die an sich selbstver­
ständlich, aber um der Klarstellung willen hier zu wiederholen sind: Sofern die 
Erfüllung nicht in der beschriebenen Weise erwirkt worden ist, d.h. solange 
der Gläubiger den Leistungsgegenstand nicht erhalten hat, bei Kauf und 
Werkverträgen solange er nicht Besitzer und Eigentümer geworden ist, bei 
Geldzahlungen solange das Geld nicht in seine Verfügungsbefugnis gelangt 
ist, ist der Vertrag nicht erfüllt. Geht der Leistungsgegenstand vor diesem 
Erfüllungszeitpunkt unter, so erlischt die Verpflichtung des Schuldners durch 
Unmöglichkeit. Die Konsequenzen einer solchen Unmöglichkeit bestimmen 
sich nach den Regeln der Risikozuweisung, die in den Art. 97 und 
Art. 119 OR festgelegt sind. Handelt es sich um eine zu vertretende Unmög­
lichkeit, so tritt an die Stelle des ursprünglichen Erfüllungsanspruchs ein 
sekundärer Leistungsanspruch auf Schadensersatz. Liegt dagegen ein von 
beiden Seiten nicht zu vertretender Untergangsgrund vor, so trägt bei 
Stückschulden der Gläubiger gemäss Art. 119 Abs. 1 OR das Risiko, das übli­
cherweise als Leistungsgefahr bezeichnet wird.29 

Schwieriger und in der Literatur nicht einheitlich beurteilt wird die Kon­
stellation bei Gattungs- oder Nichtstückschulden, wobei hier im Hinblick auf 
die Geldschuld vor allem die Situation bei Bringschulden interessiert. Es er­
gibt sich aus der Natur der Sache, dass die Leistungsgefahr bei Bringschulden 
frühestens in dem Moment übergehen kann, indem die Leistung dem Gläubi­
ger an dessen Domizil oder Geschäftssitz als Erfüllung angeboten wird. Wird 
die angebotene Leistung angenommen, geht die Schuld unter und es entsteht 
kein Gefahrtragungsproblem. Ein solches kann sich allein dann ergeben, 
wenn der Gläubiger die richtig angebotene Leistung nicht annimmt und da­
durch in Gläubigerverzug gerät.30 Dies verdeutlicht ein seit langem gebräuch­
licher Schulfall: 

Der Schuldner begibt sich am vereinbarten Zahlungstermin mit Fr. 1000.-
Bargeld zum Gläubiger, den er aber zu Hause nicht antrifft. Auf dem Rückweg 
wird er überfallen und die Brieftasche mit den Fr. 1000.- wird gestohlen. Der 
Schuldner muss die Fr. 1000.- nicht mehr leisten, da die Leistungsgefahr infol­
ge Annahme Verzugs auf den Gläubiger übergegangen war. Die Befreiung von 

2<> Im vorliegenden Zusammenhang spielt die Gegenleistungs- oder Preisgefahr, die in den Arti­
keln 119 Abs. 2, Abs. 3 und 185 Abs. 2 OR geregelt ist, keine Rolle. Vgl. dazu WIEGAND WOLF­
GANG, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Art. 119 OR N 2 ff. 

30 SCHWENZER INGEBORG. Schweizerisches Obligationenrecht. N 70.04 und dort zitierte Autoren. 
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der Leistungspflicht beruht also auf Art. 119 OR, einer vom Schuldner nicht 
zu vertretende Unmöglichkeit, nicht aber auf den Tatbestand der Erfüllung. 

Diese Grundstruktur der Leistungsstörungen ist im Weiteren zu Grunde zu 
legen. Zur Vermeidung von Missverständnissen ist Folgendes hinzuzufügen: 
Bei Geldschulden ist sehr häufig von der Verlust- und Verzögerungsgefahr die 
Rede, wodurch der Eindruck entsteht, dass hinsichtlich der Geldschulden Be­
sonderheiten in Betracht kämen, die nicht mit dem vorliegend beschriebenen 
Grundkonzept vereinbar sind. Dies ist aber nicht der Fall. Die Termini Verzö-
gerungs- und Verlustgefahr im Zusammenhang mit Geldschulden stammen 
vielmehr aus dem deutschen Recht, wo sie in Hinblick auf die allgemein als 
unglücklich empfundene Regelung des § 270 BGB entwickelt wurde, der die 
Geldschuld als eine besonders qualifizierte Schickschuld behandelt und des­
halb zu komplizierten Gefahrtragungsproblemen führt31. Für das schweizeri­
sche Recht sind an sich derartige Differenzierungen weder erforderlich, noch 
nützlich. Vielmehr ist daran festzuhalten, dass Geldschulden als Bringschul­
den den allgemeinen Regeln über die Erfüllung von Bringschulden in der 
oben dargelegten Weise unterliegen und dass die Fragen der Verzögerung der 
Leistung ebenfalls nach den allgemeinen Grundsätzen über den Verzug zu 
entscheiden sind. 

IV. D ie bargeldlose Zahlung im schweizerischen Recht 

A . Erscheinungsformen 

Bargeldlose Zahlung spielt im schweizerischen Wirtschafts- und Rechtsleben 
eine erhebliche Rolle; sie ist in ihren Erscheinungsformen und Varianten im 
Beitrag von DIETZI12 eingehend dargelegt worden. Die folgenden Ausführun­
gen beschränken sich auf die Überweisung, die nicht zuletzt im Hinblick auf 
die eingangs bereits erwähnte Gesetzgebung in den EU-Ländern einerseits 
und die oben skizzierte Rechtsprechung des Bundesgerichts andererseits von 
besonderem Interesse ist. Dabei sind zwei wesentliche Formen zu unterschei­
den: 

1. Banküberweisung 

Bei einer Überweisung sind mindestens drei Parteien beteiligt. Der Schuldner, 
der Gläubiger und eine oder mehrere Banken. Der Schuldner als Inhaber ei­
nes Bankkontos beauftragt seine Bank, einen bestimmten Betrag seinem Kon­
to zu belasten und diesen dem Konto des Gläubigers gutzuschreiben. Bei der 
Banküberweisung wird traditionell unterschieden in Hausüberweisung und 

11 Ausführlich SEI B WALTER, in Staudinger. Kommentar zum BGB. § 270 N 1 ff. 
'•' Vgl. dazu den Beitrag von DIETZI in diesem Band. 
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Kettenüberweisung33. Bei der Hausüberweisung haben sowohl der Schuldner 
als auch der Gläubiger ein Bankkonto bei der gleichen Bank (bzw. bei der glei­
chen Rechnungsstelle) und beide haben mit derselben Bank einen Girover­
trag geschlossen. Die Übertragung des Buchgeldes kann somit durch eine ein­
fache Umbuchung erfolgen. Haben dagegen der Schuldner und der Gläubiger 
ihr Bankkonto bei zwei verschiedenen Banken, müssen diese Banken unter­
einander eine Verbindung herstellen, sei dies durch eine direkte Kontobezie­
hung, durch eine Korrespondenzbank oder durch ein Überweisungssystem34, 
über welches der Interbank- Zahlungsverkehr abgewickelt werden kann. Die 
Hausüberweisung unterscheidet sich von der Kettenüberweisung nur durch 
die Nichtübereinstimmung von Schuldnerbank und Gläubigerbank.35 Dieser 
kleine faktische Unterschied hat aber gerade bezüglich der Frage, wann die 
Erfüllung bei einer Überweisung eintritt sowie bei Haftungsfragen, eine gros­
se Relevanz. 

2. Postüberweisung 

Die Post wickelt fast 50 Prozent des Zahlungsverkehrs ab. Besonders bei Zah­
lungen von Kleinbeträgen durch Privatpersonen ist die Post fast immer invol­
viert. Die Post geniesst sowohl in der Rechtsprechung als auch in der Literatur 
eine Sonderstellung. Auch der Gesetzgeber festigt diese Sonderstellung, hat er 
doch mit Einführung36 von Postfinance im Postgesetz der Post ausdrücklich die 
Kompetenz erteilt, in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen weitgehende 
Haftungsbeschränkungen zu vereinbaren. Das ist deshalb besonders interes­
sant, weil - so falsch oder richtig die bundesgerichtliche Rechtsprechung be­
züglich Art. 100 und Art. 101 OR sein mag - sie sich darauf stützt, dass die 
Bank ein obrigkeitlich konzessioniertes Gewerbe sei. Die Post muss wohl als 
obrigkeitlich konzessioniertes Gewerbe par excellence angesehen werden und 
ist gestützt auf Art. 11 PG37 befugt, ihre Haftung mittels AGB weitreichender 

33 HESS MARTIN, Bargeldlose Überweisung mit Hilfe von Interbankzahlungssystemen - Ver­
trauenshaftung im Zahlungsverkehr? S. 144. 

34 Seit 1987 wird in der Schweiz der Interbankzahlungsverkehr mittels dem SIC (Swiss Interbank 
Clearing) durchgeführt. Die schweizerische Nationalbank ist Systembetreiberin. Dazu aus­
führlich HESS MARTIN, Rechtliche Aspekte der Banküberweisung unter besonderer Berück­
sichtigung des Interbankzahlungsverkehrssystems Swiss Interbank Clearing. S. 101 ff. 

35 VON DER CRONE HANS CASPAR, Rechtliche Aspekte der direkten Zahlung mit elektronischer 
Überweisung (EFTPOS), S. 45 ff. 

36 Bis 1998 unterstand die Post ausschliesslich dem öffentlichen Recht, durch Einführung von 
Postfinance kann die Post nun auch privatrechtliche Verträge schliessen. 

37 Postgesetz vom 30. April 1997 (PG, SR 783.0). Art. 11: Allgemeine Geschäftsbedingungen: 
1 Die Post regelt die Bedingungen für die Inanspruchnahme ihrer Dienstleistungen in Allge­
meinen Geschäftsbedingungen.2 Sie kann darin: a. die Haftung für uneingeschriebene Postsen­
dungen sowie für leichtes Verschulden beschränken oder ausschliessen: und b. besondere Be­
stimmungen über den Postcheck erlassen.' Die Bestimmungen des Privatrechts sind ergänzend 
anwendbar. 


